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Ludwig dem Brandenburger als dem Regierenden, sondern dem gan-
zen Hause Wittelsbach fiel die Mark nunmehr als Landesherren zu.
Das war eine Lösung, an die 1323 noch niemand gedacht hatte. Erst
ganz zum Schluß gedieh die Herrschaft in Brandenburg damit zu ei-
ner reifen dynastischen Gestalt.

Tirol

In Tirol war der Weg zur wittelsbachischen Inbesitznahme ebensowe-
nig geradlinig und programmatisch. Auch hier kam das Ergebnis nicht
als Konsequenz jahrelang im Auge behaltener Familienpolitik zustan-
de, sondern wiederum als Folge einhaltgebietender Maßnahmen ge-
genüber den Luxemburgern. Die Lage und die Entwicklung sahen im
einzelnen ganz anders aus, und nur in der antiluxemburgischen Linie
und im Resultat liegen Parallelen, dennoch geht der Duktus der Ana-
lysen in der Literatur allein in die Richtung monokausaler Erklärun-
gen mit der Hausmachtpolitik wie in Brandenburg. Die historische
Entwicklung war aber nicht so.

Die Frage der Kärnten-Tiroler Sukzession stellte sich für den Kai-
ser nicht als Frage wittelsbachischer Chancen dar. Herzog Hein-
rich VI. hatte nur aus der zweiten seiner drei Ehen Töchter83. Noch
zu Lebzeiten seiner dritten Frau Beatrix von Savoyen († 1331) hatte er
deshalb vom Kaiser die weibliche Erbfolge erbeten, was er im Februar
1330 auch erreichte84. Ludwig konzedierte ihm unter dem Vorbehalt,
den Erbgang hinsichtlich der Verheiratung der Töchter nicht ohne
kaiserlichen rat und wizzen in die Wege zu leiten, die Weitergabe sei-
ner Reichslehen ohne Heimfall. Der Konsensvorbehalt des Reiches
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